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A. Einleitung sowie Einführung in das Arbeitsthema

„Gebt alle Hoffnung auf, die ihr hier eintretet“. In Dante Alighieris „Die 
Göttliche Komödie“ steht dieser Schriftzug über den Pforten der Hölle. Und mit 
entsprechendem Zitat leitet Dann eine Kritik über einen Beschluss des BVerfG 
vom 05. 05. 2021 ein.1 In dem Beschluss befindet das Gericht ein Urteil des 
BGH vom 19. 08. 2020 über die festgestellte Betrugsstrafbarkeit eines medizi-
nischen Versorgungszentrums (kurz: MVZ) wegen dessen Falschabrechnungen 
gegenüber seiner Kassenärztlichen Vereinigung und entgegen den Beschwerde-
führern als verfassungsgemäß.2 Wer um die dahinterstehenden und dabei schon 
über dreißig Jahre andauernden Streitigkeiten zwischen höchstrichterlicher 
Rechtsprechung und einem – im Verlauf der Jahre immer größer gewordenen – 
Teil der strafrechtlichen Literatur weiß,3 für den ist das von Dann aufgestellte 
Gleichnis wenig überraschend: Letzter Hoffnungsträger für die Vertragsärzte-
schaft war das BVerfG. Dieses sollte der vermeintlich verfassungswidrigen 
Rechtsprechung des BGH Einhalt gebieten. Dies tat das BVerfG jedoch nicht 
und nahm damit jedem Vertragsarzt4 die Hoffnung, der sich wegen Falschab-
rechnung einer Betrugsstrafbarkeit ausgesetzt sieht und sich vor den Toren 
deutscher Strafgerichte wiederfindet. Ob der metaphorische Schritt durch die 
Pforten der Hölle tatsächlich vollzogen ist, hängt natürlich davon ab, wie man 
sich zur derartigen Betrugsstrafbarkeit von Vertragsärzten positioniert. Um 
nicht bereits zu Anfang irgendwelche Missverständnisse unnötig zu nähren, soll 
spezifiziert sein, dass die rechtsprechungskritischen Ansichten in der Literatur 
einen nicht unwesentlichen Teil der Erfassungsmöglichkeiten von vertragsärzt-
lichen Falschabrechnungen durch § 263 Abs. 1 StGB in Frage stellen.5 Es geht 

1  Dann, medstra 2021, 378 (382); vgl. Alighieri, Die Göttliche Komödie, Die Hölle, 
Dritter Gesang, S. 14.

2  BVerfG, Beschl. v. 05. 05. 2021 – 2 BvR 2023/20 = medstra 2021, 376 in Bezug 
auf: BGH, Urt. v. 19. 08. 2020 – 5 StR 558/19 = NJW 2021, 90.

3  So hat bereits ein BGH-Urteil von 1989 Kritik in der Literatur hervorgerufen. 
Siehe BGH, Urt. v. 14. 12. 1989 – 4 StR 419/89 (LG Frankenthal) = NJW 1990, 1549; 
oder Saliger, in: Matt/Renzikowski, StGB-Komm, § 263 Rn. 246 m. w. N.

4  Im Sinne einer bündigen und einfachen Darstellung wird auf die Verwendung un-
terschiedlicher Personenbezeichnungen verzichtet und das generische Maskulinum 
genutzt. Mit der männlichen Personenbezeichnung sind also grundsätzlich alle Ge-
schlechter gemeint.

5  Entsprechendes ist nämlich der Fall, wenn im Rahmen der in der Literatur vertre-
tenen Ansichten einzelne Merkmale des Betrugstatbestandes nicht erfüllt sind. Mehr 
dazu bei den jeweiligen Merkmalen unter Punkt D. II. 
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dabei also nicht nur um ein versehentliches Falschabrechnen, sondern ebenso 
um kalkulierte Abrechnungsmanipulation6. Vorliegend ist entsprechend eine 
Thematik gegeben, die aufgrund ihrer Tragweite für die Auslegung des Be-
trugstatbestandes, der Auswirkungen auf die Arbeit von Vertragsärzten sowie 
Richtern und der enormen Geldmengen im bzw. für das deutsche Gesundheits-
system nicht nur die wirtschafts- oder medizinstrafrechtliche Fachliteratur be-
schäftigt.7 Dann seinerseits beginnt zumindest eine ausführliche Erörterung, 
warum die Argumente des BVerfG nicht überzeugen können, und zeigt damit, 
dass auch der Beschluss des BVerfG für die Kritiker keine zufriedenstellende 
Klärung bringt. Die Kritik an der Rechtsprechung des BGH ist lediglich durch 
eine Kritik an der Rechtsprechung des BVerfG erweitert worden.8 Dies macht 
ersichtlich, dass zumindest aus rechtswissenschaftlicher Sicht eine weitere 
Aufarbeitung des Themas geboten ist, zumal der Beschluss des BVerfG und 
das geprüfte Urteil des BGH nicht alle Streitpunkte über die tatbestandliche 
Erfassung von vertragsärztlichen Falschabrechnungen gegenüber den Kassen-
ärztlichen Vereinigungen durch den Betrugstatbestand behandelt haben. Dass 
es zahlreiche Streitpunkte gibt, ist nicht weiter verwunderlich: Was die ohne-
hin nicht ganz simple Anwendung sowie Auslegung des § 263 Abs. 1 StGB bei 
Abrechnungsfehlern von Vertragsärzten besonders kontrovers macht, ist das 
hoch komplexe und von Ausnahmen durchzogene vertragsärztliche Abrech-
nungssystem, welches bei der Normanwendung berücksichtigt werden muss. 
Allein die Komplexität dieses vom Sozialrecht geprägten Abrechnungssystems 
und die damit anwachsende Fülle an Streitigkeiten sind Anlass genug sich (ein-
mal mehr) der Frage zu widmen, wie die Betrugsstrafbarkeit vertragsärztlicher 
Falschabrechnungen nach § 263 Abs. 1 StGB begründet wird und ob die Be-
gründung einer solchen Strafbarkeit nach gründlicher Prüfung aller relevanten 
Aspekte (noch) rechtsdogmatisch überzeugen kann.

6  Der Begriff der vertragsärztlichen Abrechnungsmanipulation meint in dieser Ar-
beit das bewusst oder zumindest grob fahrlässig nicht den Abrechnungsregeln und 
teilweise auch nicht den Fakten entsprechende Abrechnen vertragsärztlicher Leistun-
gen oder anderer damit verbundener Rechnungsposten, regelmäßig mit dem Ziel der 
Gewinnsteigerung.

7  Wachter, JuS 2022, 810; Steenbreker, in: Saliger/Tsambikakis, MedStrafR-HdB, 
§ 12 Rn. 1; Ulsenheimer/Gaede, in: Ulsenheimer/Gaede, Arztstrafrecht, Rn. 1479 ff.; 
Leppich, medstra 2024, 71 ff.

8  Dann, medstra 2021, 378; ebenso Kessler/Gierok, MedR 2022, 21 (24 f.); oder 
Prütting/Wolk, JZ 2022, 1101.



B. Gang der Untersuchung 

Es geht in dieser Arbeit insbesondere darum, dem Leser das vertragsärzt
liche Abrechnungssystem zu erklären sowie zu überprüfen, wie die strafrecht-
liche Erfassung von vertragsärztlichen Abrechnungsmanipulationen gegen-
über ihrer Kassenärztlichen Vereinigung nach § 263 Abs. 1 StGB rechtsdog-
matisch funktioniert, ob die verbundene Rechtsprechung tragbar ist und ob es 
nicht einer alternativen Lösung bzw. einer Reform bedarf. Die Arbeit gliedert 
sich zu diesem Zweck in drei wesentliche Teile. Im ersten Teil der Arbeit, 
Punkt C., wird auf die sozial- bzw. vertragsarztrechtlichen Grundlagen, die 
zur Erörterung der Abrechnungsmanipulation nötig sind, eingegangen. Dieser 
Part ist dabei in drei aufeinander aufbauende Punkte unterteilt: Zuerst wird 
das rechtliche Beziehungsgeflecht der vertragsärztlichen Leistungserbringung 
und -vergütung aufgezeigt, dann die Leistungsabrechnung selber in den Fokus 
genommen, um schließlich auf die typischen Formen vertragsärztlicher Ab-
rechnungsmanipulation und ihre außerstrafrechtlichen1 Folgen eingehen zu 
können. Im darauffolgenden Teil, Punkt D., soll die Betrugsstrafbarkeit der 
vertragsärztlichen Falschabrechnung analysiert werden. Unter Vermittlung 
der zentralen Überprüfungsgrundlage gilt es hier, den Kernpunkt der Anwen-
dung sowie Auslegung der einzelnen Tatbestandsmerkmale des § 263 Abs. 1 
StGB zu erörtern und im Anschluss noch kurz die relevanten Modalitäten der 
Tatbegehung bei Vertragsärzten zu beleuchten. Da es in dieser Arbeit nicht 
nur darum geht, dem Strafrechtler die sozial- bzw. arztrechtlichen Hinter-
gründe für die Subsumtion vertragsärztlicher Abrechnungsmanipulation unter 
den § 263 StGB zu erläutern, sondern auch dem nicht so strafrechtsversierten 
Sozial- oder Medizinrechtler die betrugsspezifischen Problematiken näher zu 
bringen, sollen ebenfalls die strafrechtlichen Grundlagen nach Möglichkeit 
vermittelt werden. Dementsprechend wird in den Gliederungspunkten von 
D. II. immer zuerst auf die relevanten Grundlagen des jeweiligen Tatbestands-
merkmals eingegangen, um dann anschließend die auf dieser Basis aufbau-
ende Subsumtion der vertragsärztlichen Abrechnungsmanipulation, die von 
Rechtsprechung und Literatur vorgenommen wird, damit abzugleichen und – 
wenn nötig – einen eigenen Standpunkt entwickeln zu können. Die Ausfüh-
rungen zu den relevanten Modalitäten der Tatbegehung, unter Punkt D. III., 

1  So soll verhindert werden, dass die nachgehende strafrechtliche Bewertung nach 
§ 263 StGB unter der Annahme stattfindet, es handle sich bei den strafrechtlichen 
Sanktionen um die einzig mögliche Folge von Falschabrechnungen.


